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Rechtsanwalt
Behnam Yazdani
von White & Case

Quelle: White & Case

Grundstücksrecht. Wird in einen
Kaufvertrag, mit dem eine Gemeinde ein
Grundstück veräußert, eine
Mehrerlösklausel aufgenommen,
benachteiligt das den Käufer nicht
unangemessen.

BGH, Urteil vom 16. März 2018,
Az. V ZR 306/16

Gemeinden dürfen Spekulationsgewinne
abschöpfen
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DER FALL

Eine Gemeinde verkaufte dem Kläger ein
innerstädtisches Grundstück, das mit
einem abbruchreifen Gebäude bebaut
war. Der Kaufvertrag sah eine „Mehrerlös­
klausel“ vor, wonach der Käufer den
erzielten Gewinn an die Gemeinde abzu­
führen hat, wenn er das Grundstück im
unbebauten Zustand innerhalb von fünf
Jahren weiterverkauft. Tatsächlich ver­

kaufte der Erwerber das Grundstück spä­
ter im unbebauten Zustand gewinnbrin­
gend weiter. Er zahlte der Gemeinde den
Mehrerlös unter Vorbehalt und klagte
dann auf Rückzahlung. Er begründete
seine Klage damit, dass die Mehrerlös­
klausel unwirksam sei.
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DIE FOLGEN

In erster Instanz gab das Gericht der Klage
statt, in der Berufung wurde sie abgewie­
sen. In letzter Instanz hat der BGH der
Gemeinde Recht gegeben. DieMehrerlös­
klausel berührt zwar die Freiheit des Käu­
fers, das Grundstück weiterzuverkaufen.
Sie benachteiligt ihn jedoch nicht unange­
messen. Die Gemeinde will mit der Mehr­

erlösklausel nicht nur Verkaufsgewinne
abschöpfen. Sie verfolgt auch ein schutz­
würdiges städtebauliches und planeri­
sches Ziel, wonach ein bebaubares
Grundstück tatsächlich auch bebaut wer­
den und nicht kurzfristigen Spekulations­
zwecken dienen soll (vgl. „BGH macht
Druck auf Spekulanten“, IZ 28/18).
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WAS IST ZU TUN?

Gerade in Ballungsräumen sind zentral
gelegene Grundstücke begehrt. Schließ­
lich können sie sowohl Chancen für neue
Bauvorhaben als auch für den reinenWei­
terverkauf bieten. Letzteres dürfte oft
nicht im Interesse der Gemeinde sein. Mit
der Mehrerlösklausel steht einer Kom­
mune, die solche Areale verkaufen will,
ein Instrument zur Verfügung, mit dem
der Weiterverkauf eines unbebauten
Grundstücks unattraktiv wird. Aber nur
weil die Klausel in den Kaufvertrag aufge­
nommen wird, ist noch nicht sicherge­
stellt, dass der Käufer das Grundstück
auchwirklich zeitnah bebaut. Ein Investor
bleibt trotzdem frei in seiner Entschei­
dung zu bauen oder gar nachAblauf der in

der Regelung vereinbarten Frist das unbe­
baute Grundstück weiterzuverkaufen.
Diese Freiheit könnte Käufern allerdings
genommen werden, indem die Gemeinde
sich ein dinglich gesichertesWiederkaufs­
recht einräumen lässt, das eintritt, wenn
ein Käufer das Grundstück nicht in der
vorgegebenen Zeit bebaut. Auch ist denk­
bar, dass die Gemeinde dem Investor nur
ein Erbbaurecht einräumt oder dass ein
städtebaulicher Vertrag geschlossen wird.
Vor dem Hintergrund dieser Handlungs­
optionen einer verkaufenden Gemeinde
dürften Käufermit einerMehrerlösklausel
noch gut bedient sein. Falls sie tatsächlich
bauen können und wollen. ahl

Rechtsanwalt
Dr. Alexander Wronna
von KNH Rechtsanwälte

Quelle: KNH

Architektenrecht. Bauüberwachende
Architekten müssen freigegebene Zusatz­
leistungen selbst zahlen, wenn sie keine
Vollmacht des Bauherrn haben. Einen
Rechtssatz, wonach sie grundsätzlich als
dessen Vertreter handeln, gibt es nicht.

OLG München, Beschluss vom 10. März 2018,
Az. 28 U 88/18 Bau

Architekt ist nicht automatisch Vertreter
des Bauherrn
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DER FALL

Ein Metallbauer verlangte vom objekt­
überwachenden Architekten eines Bau­
trägers, die „vorgelegte Werkstattzeich­
nung des Geländers mit Relinghandlauf
zu beauftragen und freizugeben“. Der
Objektüberwacher gab daraufhin mit
einer E­Mail die Zeichnungen mit weite­
ren Ergänzungen frei. Später stellte der

Metallbauer dem Bauträger seinen Werk­
lohn in Rechnung. Dieser verweigerte
jedoch die Zahlung mit dem Argument,
dass er keinen Auftrag erteilt habe. Der
Metallbauer verklagte daraufhin den
objektüberwachenden Architekten, ihm
den Werklohn zu zahlen.
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DIE FOLGEN

Das Landgericht gibt der Klage im
Wesentlichen statt und verurteilt den
Architekten zur Zahlung.Die Freigabe von
Zeichnungen beinhaltet auch die Erwar­
tung, dass die darin beschriebene Werk­
leistung ausgeführt wird, so das Gericht.
Indem er die Pläne freigegeben hat, hat
der Architekt die Ausführung des Gelän­
ders gewünscht undmithin beauftragt. Im
Prozess konnte der Architekt auch nicht
beweisen, dass er vom Bauträger bevoll­
mächtigt war, den Metallbauer zu beauf­

tragen. Das LG legt die Gesamtheit der
schriftlichen Unterlagen und die daraus
folgenden Umstände dahingehend aus,
dass sich der Architekt persönlich gegen­
über dem Metallbauer verpflichtet hat
und demnach auch den Werklohn zahlen
muss. Das Oberlandesgericht hält die
Auslegung durch das Landgericht für
zutreffend. Es weist die Berufung zurück,
sodass es dabei bleibt: Der Architekt muss
den Werklohn zahlen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WAS IST ZU TUN?

Die Architektenvollmacht ist in der Regel
dahingehend eingeschränkt, dass der
Architekt keine zusätzlichen Leistungen
mit Vergütungsfolgen für den Auftragge­
ber beauftragen kann. Erteilt er trotzdem
einen Auftrag, kann sich der Auftragneh­
mer darauf verlassen, dass seineWerkleis­
tung auch bezahlt wird. Ein Architekt
muss daher nachweisen können, dass er
aufgrund einer Vollmacht Zusatzaufträge
imNamen des Auftraggebers und auf des­
sen Rechnung erteilen kann. Fehlt es an
einer solchen Vollmacht, handelt der
Architekt entweder im eigenen Namen

oder als Vertreter ohne Vertretungsmacht.
Auch im letzteren Fall muss er gemäß
§ 179 BGB einstehen, wenn sich der Bau­
herr später weigert, das Rechtsgeschäft zu
genehmigenunddenWerklohn zu zahlen.
Bevor er Zusatzaufträge erteilt, sollte der
Architekt daher stets sicherstellen, dass er
bevollmächtigt ist, den Bauherrn zu ver­
pflichten. Gibt er imRahmen der Planprü­
fung Aufträge frei, sollte das stets mit dem
Zusatz erfolgen, dass die Pläne nur fach­
technisch geprüft wurden und die Beauf­
tragung dem Auftraggeber obliegt. ahl

Rechtsanwalt
Paul M. Kiss von

CBH Rechtsanwälte
Quelle: CBH

Maklerrecht. Wird ein Maklervertrag mit
einem Verbraucher außerhalb von
Geschäftsräumen geschlossen, muss in der
Widerrufsbelehrung stehen, dass sie sich auf
den Maklervertrag und nicht etwa auf den
vermittelten Kaufvertrag bezieht.

OLG Naumburg, Urteil vom 1. Juni 2018,
Az. 7 U 13/18

Widerrufsbelehrung im Maklervertrag
muss eindeutig sein
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DER FALL

Ein Makler hat über ein großes Internet­
portal eine Immobilie angeboten. Ein pri­
vater Kaufinteressent nahm Kontakt zu
ihm auf und erhielt von dem Immobilien­
portal per E­Mail eine Widerrufsbeleh­
rung. Dort wurde er informiert, dass er
den „Vertrag“ widerrufen kann, wobei
jedoch nicht zwischen dem Maklerver­
trag, dem beabsichtigten Kaufvertrag und

dem Vertrag mit dem Immobilienportal
unterschieden wurde. Es war auch nicht
ersichtlich, dass die Belehrung im Namen
desMaklers erfolgte, vielmehr enthielt die
E­Mail das Logo des Onlineportals. Der
Interessent erwarb die Immobilie, wider­
rief den Maklervertrag und weigerte sich,
die Provision zu bezahlen. Seit Vertrags­
abschluss waren zehn Monate vergangen.
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DIE FOLGEN

Bei dem über das Internet angebahnten
Maklervertrag handelte es sich um einen
„Fernabsatzvertrag“ zwischen einem
Unternehmer und einem Verbraucher.
Dem Käufer steht daher ein gesetzliches
Widerrufsrecht zu, die Widerrufsfrist
beträgt 14 Tage. Die Frist beginnt aber erst
zu laufen, wenn der Makler den Verbrau­
cher entsprechend den gesetzlichen
Anforderungenüber die Bedingungen, die
Fristen und das Verfahren für die Aus­
übung des Widerrufsrechts unterrichtet
hat. Die E­Mail des Immobilienportals

genügte dem nicht. Ein normal informier­
ter, angemessen aufmerksamer und ver­
ständiger Verbraucher konnte nach Auf­
fassung des Gerichts nicht erkennen, ob
sich der Widerruf auf den Maklervertrag,
den Kaufvertrag oder den Vertragmit dem
Immobilienportal beziehen sollte. Es war
auch nicht klar, dass die Widerrufserklä­
rung im Namen des Maklers abgegeben
wurde. Der Verbraucher konnte den Ver­
trag daher auch noch zehn Monate nach
Abschlusswiderrufen undmusste die Pro­
vision nicht bezahlen.
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WAS IST ZU TUN?

Ein Makler sollte sich nicht darauf verlas­
sen, dass die Widerrufsbelehrung eines
Internetportals den gesetzlichen Anforde­
rungen genügt. Bei einem mit einem Ver­
braucher über das Internet angebahnten
und „außerhalb von Geschäftsräumen“
abgeschlossenen Vertrag ist es dringend
geraten, dass er den Käufer selbst über die
Widerrufsmöglichkeit informiert. Dabei
müssen die gesetzlichen Anforderungen
genau eingehalten werden, um den Lauf
der Widerrufsfrist in Gang zu setzen. Will

der Makler bereits vor Ablauf der 14­
tägigen Frist tätig werden, sollte er dies
nur tun, wenn er seinen Kunden ord­
nungsgemäß über das Widerrufsrecht
belehrt hat und dieser ausdrücklich zuge­
stimmt hat, dass der Makler vorzeitig –
also vor Ablauf der 14­Tages­Frist – tätig
werden darf. Zugleich sollte er sich vom
Kunden schriftlich bestätigen lassen, dass
ihm bekannt ist, dass das Widerrufsrecht
erlischt, wenn der Makler den Vertrag
vollständig erfüllt hat. ahl

Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel

von Malmendier
Partners

Quelle: Malmendier

Öffentliches Recht. Ein Bezirk darf in einem
Milieuschutzgebiet sein Vorkaufsrecht zum
Wohl der Allgemeinheit ausüben,
insbesondere wenn der ursprüngliche
Erwerber des Grundstücks ein
privatwirtschaftliches Unternehmen ist.

VG Berlin, Urteil vom 17. Mai 2018,
Az. VG 13 K 724.17 (nicht rechtskräftig)

Bezirk darf Vorkaufsrecht zum Wohl der
Allgemeinheit ausüben
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DER FALL

Ein Immobilienunternehmen hat ein
Grundstück in Berlin­Kreuzberg erwor­
ben, das mit einem Gebäude mit 20 Miet­
wohnungen bebaut ist und in einem
Milieuschutzgebiet liegt. Der Bezirk kün­
digte an, sein Vorkaufsrecht zu prüfen,
und bot dem Unternehmen an, dies zu
verhindern, indem es eine Abwendungs­
vereinbarung schließt. Die Firma sollte
sich darin verpflichten, für die Geltungs­

dauer der Milieuschutzverordnung, min­
destens aber für 20 Jahre, die Modernisie­
rung des Gebäudes einzuschränken und
es auch dann nicht in Wohn­ und Teil­
eigentum umzuwandeln, wenn eine Aus­
nahmeregelung es erlauben würde. Die
Immobilienfirma lehnte das ab. Der
Bezirk übte daraufhin das Vorkaufsrecht
zugunsten einer städtischen Wohnungs­
baugesellschaft aus.
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DIE FOLGEN

Das VGwies die Klage des Immobilienun­
ternehmens ab. Die Vorkaufsrechtsaus­
übung ist rechtmäßig und vom Wohl der
Allgemeinheit gerechtfertigt. Der Erwer­
ber einesGrundstücks imMilieuschutzge­
biet ist weniger schutzwürdig als ein
Bestandseigentümer; er muss daher stär­
kere Einschränkungen seiner Grund­

stücksnutzung in Kauf nehmen. Dass der
Erwerb die Zusammensetzung der Wohn­
bevölkerung konkret gefährdet, ist schon
dadurch begründet, dass der Kläger ein
privatwirtschaftliches Unternehmen ist.
Im Unterschied zu einer städtischen
Gesellschaft ist es mehr am Gewinn inte­
ressiert als am Milieuschutz.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WAS IST ZU TUN?

Im Kampf gegen die rasant steigenden
Mietpreise hat der Berliner Bezirk
Friedrichshain­Kreuzberg beschlossen,
in Milieuschutzgebieten das bisher nur
wenig genutzte Instrument des Vorkaufs­
rechts konsequent einzusetzen.Nachdem
vomBezirk erarbeiteten aufwendigenVer­
fahrenwird seitdembei fast jedemGrund­
stücksverkauf dem Erwerber der
Abschluss einer Abwendungsvereinba­
rung angeboten. Wird diese nicht unter­
zeichnet, reicht der Bezirk dasGrundstück
an einen Dritten weiter, meist an eine
städtische Wohnungsbaugesellschaft.
DassdiesePraxis rechtmäßig ist, ist jedoch
keineswegs gesichert. Denn zum einen ist

die vom Bezirk beabsichtigte Verschär­
fung des Milieuschutzrechts gesetzlich
nicht vorgesehen. Zum anderen ist das
Vorkaufsrecht in der Regel nach
§ 26 Nr. 4 BauGB ausgeschlossen, was
auch das Landgericht Berlin bereits 2017
bestätigt hat. Zudem ist zweifelhaft, ob das
Vorkaufsrecht überhaupt seinen Zweck
erfüllt, schließlich erhöhen die städtischen
Wohnungsbaugesellschaften ebenso wie
Private die Mietpreise, um den Kaufpreis
zu finanzieren. Die Entscheidung der
weiteren Instanzen bleibt abzuwarten.
Betroffenen ist zu raten, sich gegen die
Vorkaufsrechtsausübung gerichtlich zu
wehren. ahl
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